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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Staatsjubiläen

Quelques jours après la sortie du film "L'ordre Divin" de Petra Volpe (ayant pour titre
original "Die göttliche Ordnung") relatant le combat mené par les féministes suisses
dans les années 70 pour obtenir le droit de vote sur le plan fédéral, le Conseil national
discutait de la motion Trede intitulée Jour férié national pour célébrer l'instauration
du droit de vote des femmes. Celle-ci, défendue par Lisa Mazzone (verts, GE) – Aline
Trede (verts, BE) ne faisant plus parti de l'hémicycle – demande à ce que le 16 mars soit
déclaré jour férié. La députée Mazzone argumente sa demande en rappelant
l'importance que l'introduction du droit de vote des femmes a eu pour la démocratie
Suisse, une démocratie qui n'en était pas vraiment une avant ce 26 mars 1971 selon elle,
les citoyennes ne pouvant pas y prendre part. Elle souligne également que la Suisse fait
partie des pays en Europe où les gens travaillent le plus, rendant l'instauration d'un
nouveau jour férié plus défendable. Finalement, cela serait, selon la députée Mazzone,
un moyen d'honorer tout le travail bénévole effectué majoritairement par les femmes
dans ce pays. Un jour férié en l'honneur des femmes serait donc également un moyen
de montrer notre reconnaissance de ce travail offert à la collectivité. 
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, bien que reconnaissant que la
démocratie n'en était pas vraiment une avant cette date, recommande à l'assemblée de
rejeter la motion Trede pour des raisons d'ordre économique. Elle estime, de plus, qu'il
est tout à fait possible de célébrer cette date sans nécessairement en faire un jour
férié. 
Le Conseil national, suivant l'avis de la cheffe du département fédéral de justice et
police, rejette la motion par 127 voix contre 48 et 5 abstentions. 1

MOTION
DATUM: 15.03.2017
KAREL ZIEHLI

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Herbstsession 2017 beriet der Ständerat als Erstrat die Umsetzung der
Pädophilen-Initiative. Schon in der Eintretensdebatte wurde verschiedentlich betont,
wie schwierig es sei, den Artikel 123c BV umzusetzen. Ständerat Jositsch (sp, ZH) sprach
gar von der „Quadratur des Kreises“ und beantragte Nichteintreten. Mit einer
Umsetzung „light“, also dem Versuch, den Konflikt mit den rechtsstaatlichen Prinzipien
und den Grundrechten so klein wie möglich zu halten, sende man ein gefährliches
Signal an die Stimmbevölkerung: Man könne jede Initiative, so radikal ihre Forderung
auch sei, bedenkenlos annehmen, um damit ein Zeichen zu setzen – das Parlament
würde das mit der Umsetzung dann schon regeln. Um diesem Argument Nachdruck zu
verleihen, nannte er das Beispiel der Volksinitiative zur Wiedereinführung der
Todesstrafe: „Wenn irgendwelche grauenhaften Taten passieren, werden die Leute bei
einer solchen Initiative Ja stimmen, weil sie sagen, man werde ja nicht gerade eine
Guillotine auf dem Bundesplatz aufstellen, nur weil sie der Initiative zugestimmt hätten
[...].“ Dieser Entwicklung müsse Einhalt geboten werden. Die Pädophilen-Initiative
könne nicht umgesetzt werden, ohne höherrangiges Recht zu verletzen, weshalb man
auf die Umsetzung besser ganz verzichten und nicht auf die Vorlage eintreten solle.
Auch Andrea Caroni (fdp, AR) zeigte Verständnis für das Dilemma seines Kollegen und
legte dar, dass es unmöglich sei, die Initiative wortgetreu umzusetzen und dabei die
Verhältnismässigkeit zu wahren – genauso unmöglich sei es aber, die Initiative „light“
umzusetzen und dabei die Glaubwürdigkeit vor der Stimmbevölkerung zu wahren.
Dennoch sei es Aufgabe des Parlamentes, den Verfassungsartikel auf generell-abstrakte
Weise zu konkretisieren und offenstehende Fragen zu beantworten. Es sei
staatspolitisch nicht vertretbar, diese „heisse Kartoffel“ einfach an die Gerichte
weiterzureichen. Den besten Ausweg sah Caroni darin, den Verfassungsartikel mit
einem „Minimum an Verhältnismässigkeit“ umzusetzen. Von der Debatte um die
Verhältnismässigkeit nichts wissen wollte hingegen SVP-Fraktionsangehöriger Thomas
Minder (parteilos, SH). „Man könnte meinen, die Verhältnismässigkeit [...] stehe über
allen anderen Normen der Verfassung“, kritisierte er und fügte an, indem das Volk die
Pädophilen-Initiative angenommen habe, habe es den entsprechenden
Verfassungsartikel eben als verhältnismässig beurteilt. Einige Parlamentarier schöben
das Verhältnismässigkeitsprinzip vor, um „politisch Unliebsames zu bekämpfen“,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2017
KARIN FRICK
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wodurch die Verhältnismässigkeit ad absurdum geführt werde. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga hielt dem entgegen, dass die Verhältnismässigkeit gemäss Artikel 5 BV ein
Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns sei, der bei jedem staatlichen Handeln beachtet
werden müsse und dem daher zu Recht eine gewisse Priorität eingeräumt werde. Mit 35
zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung trat die Ständekammer schliesslich auf die Vorlage
ein.

Die anschliessende Detailberatung verlief im Allgemeinen weniger kontrovers als es die
mit Leidenschaft geführte Eintretensdebatte hätte vermuten lassen. Auf keinen
Widerstand stiessen so etwa die Anträge der vorberatenden RK-SR, einerseits
Antragsdelikte und Übertretungen – es handelt sich im konkreten Fall um
Exhibitionismus, sexuelle Belästigung und Pornografie zum Eigenkonsum – aus der Liste
der Anlasstaten für ein zwingendes lebenslanges Tätigkeitsverbot zu streichen, und
andererseits nur zwischen zwei anstatt drei Typen von Tätigkeitsverboten zu
unterscheiden. Erstens solle ein lebenslanges Tätigkeitsverbot stets von Amtes wegen
und nicht auf Antrag verhängt werden und zweitens sei es nicht notwendig, für den
direkten Kontakt mit Patienten im Gesundheitsbereich und den sonstigen Kontakt mit
besonders schutzbedürftigen Erwachsenen verschiedene Tätigkeitsverbote vorzusehen,
da sich diese Bereiche ohnehin oft überschnitten. Es soll hingegen je ein separates
Tätigkeitsverbot für den Kontakt mit Minderjährigen und mit Erwachsenen geben,
abhängig davon, ob die Anlasstat an einer minderjährigen oder an einer volljährigen
Person begangen worden ist. Ebenfalls unbestritten war das Einfügen einer expliziten
Spezialausnahme für Fälle der einvernehmlichen Jugendliebe, um deutlich zu machen,
dass in diesen Fällen von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes abgesehen werden
muss.

Hauptstreitpunkte waren die Definition des Begriffs „Kinder“, der Anwendungsbereich
der Ausnahmebestimmung, die Möglichkeit zur Überprüfung eines angeordneten
Tätigkeitsverbotes sowie die Kompetenzen der Staatsanwaltschaft. Bei der Definition
des Begriffs „Kinder“ ging es um die Frage, ob alle an Minderjährigen begangenen
Anlasstaten – so der Vorschlag des Bundesrates – oder nur solche, die an unter 16-
Jährigen begangen worden sind – wie von der Kommission beantragt –, automatisch zu
einem Tätigkeitsverbot führen sollen. Mit deutlicher Mehrheit (38 zu 4 Stimmen) setzte
sich der Antrag der Kommission gegen jenen des Bundesrates durch, weil dieser der
Verhältnismässigkeit eher Rechnung trage und die viel diskutierten Fälle von
Jugendliebe von vornherein wenigstens teilweise entschärfe. Knapper fiel die
Entscheidung in der Frage aus, wie weit der richterliche Ermessensspielraum bei der
Anwendung der Ausnahmebestimmung sein soll. Während der Bundesrat Ausnahmen
nur in „besonders leichten Fällen“ vorgesehen hatte und darin von der
Kommissionsminderheit unterstützt wurde, wollte die Kommissionsmehrheit den
Verzicht auf ein Tätigkeitsverbot bereits in „leichten Fällen“ ermöglichen. Nachdem
Bundesrätin Sommaruga konstatiert hatte, die Differenz zwischen Mehrheits- und
Minderheitsantrag sei „nicht wahnsinnig gross“, folgte der Ständerat mit 22 zu 19
Stimmen bei einer Enthaltung dem Antrag seiner Kommissionsminderheit.
Mit härteren Bandagen gekämpft wurde um die vom Bundesrat vorgesehene
Möglichkeit, ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot unter bestimmten Bedingungen nach
10 Jahren zu überprüfen und gegebenenfalls aufzuheben. Nach Ansicht der
Kommissionsmehrheit entferne sich die Umsetzungsgesetzgebung damit zu weit vom
Inhalt der Initiative. Die Verhältnismässigkeit werde durch die Ausnahmebestimmung
sowie durch die Einschränkung der Anlasstaten ausreichend gewährleistet, erläuterte
Kommissionssprecher Fabio Abate (fdp, TI) den Mehrheitsantrag, welcher keine
Aufhebungsmöglichkeit für lebenslängliche Tätigkeitsverbote vorsah. Der Bundesrat und
die Kommissionsminderheit argumentierten hingegen, das Tätigkeitsverbot sei nicht
Teil der strafrechtlichen Sanktion, sondern eine zusätzliche Massnahme, um zukünftige
Taten zu vermeiden – ähnlich der lebenslänglichen Verwahrung. Es sei daher auch hier
geboten, die strafrechtliche Maxime zu befolgen, eine Massnahme nur so lange
aufrechtzuerhalten, als sie zur Sicherstellung ihres Zweckes notwendig sei, weshalb es
eine Überprüfungsmöglichkeit geben müsse. Die klare Mehrheit der Ständekammer liess
sich von diesem Einwand jedoch nicht überzeugen und stimmte mit 28 zu 14 Stimmen
bei einer Enthaltung für den Antrag der Kommissionsmehrheit.
Zum Schluss drehte sich die Diskussion um die Kompetenzen der Staatsanwaltschaft im
Strafbefehlsverfahren. Während unbestritten war, dass ein Tätigkeitsverbot nur durch
ein Gericht ausgesprochen werden kann, blieb die Frage offen, ob der Verzicht auf die
Verhängung eines Tätigkeitsverbotes ebenfalls nur in einem Gerichtsverfahren oder
auch im Strafbefehlsverfahren durch die Staatsanwaltschaft erfolgen können soll. Die
Kommissionmehrheit wollte in der Strafprozessordnung ausdrücklich festschreiben,
dass die Härtefallklausel nur von einem Gericht angewandt werden kann – und bei
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dieser Gelegenheit dieselbe Regelung auch für die Härtefallklausel in der
Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative festmachen. Die
Kommissionsminderheit kritisierte den fehlenden sachlichen Bezug und Bundesrätin
Sommaruga wies darauf hin, dass Strafbefehle nur in einfachen und klaren Fällen
erlassen werden dürfen – Voraussetzungen, die bei Fragen, ob auf die Anordnung eines
Tätigkeitsverbotes oder eines Landesverweises verzichtet werden kann, eher nicht
gegeben seien. Falls die Staatsanwaltschaft doch in einem sehr klaren Fall,
beispielsweise bei Jugendliebe, von der Verhängung eines Tätigkeitsverbotes absehe,
sollte das hingegen unproblematisch sein. Im Gegenteil wäre eine Überweisung an ein
Gericht in solchen Fällen unverhältnismässig aufwändig und kostspielig. Der Ständerat
folgte sodann mit 23 zu 17 Stimmen bei zwei Enthaltungen der Minderheit und dem
Bundesrat und verzichtete auf diese Anpassung der Strafprozessordnung.
In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage mit 26 zu 12 Stimmen
bei vier Enthaltungen an. Die Gegenstimmen stammten hauptsächlich aus dem links-
grünen Lager, aber auch von Vertretern der SVP-Fraktion. 2

Der Nationalrat setzte sich in der Wintersession 2017 als Zweitrat mit den Änderungen
im Strafgesetzbuch und im Militärstrafgesetz zur Umsetzung der Pädophilen-Initiative
auseinander. Im Gegensatz zum Erstrat war hier Eintreten unbestritten. Von
verschiedensten Fraktionssprechern wurde betont, dass Artikel 123c BV nicht direkt
anwendbar und daher eine Konkretisierung der Verfassungsbestimmung auf
Gesetzesebene unerlässlich sei. Ähnlich wie im Ständerat wurde hingegen auch in der
grossen Kammer immer wieder darauf hingewiesen, wie schwierig es sei, die Initiative
so wortgetreu wie möglich, aber gleichzeitig in den Schranken der rechtsstaatlichen
Grundsätze, insbesondere der Verhältnismässigkeit, umzusetzen. Die Meinungen
darüber, wie das beste Verhältnis von Wortlaut und Verhältnismässigkeit aussehe,
gingen jedoch erwartungsgemäss weit auseinander. So forderte Natalie Rickli (svp, ZH)
als Sprecherin der SVP-Fraktion den Rat auf, mehr an die Opfer zu denken als an die
Täter, und BDP-Fraktionssprecher Bernhard Guhl (bdp, AG) stellte klar, seiner Fraktion
sei „der Schutz der Kinder wesentlich wichtiger als die Erfüllung des Berufswunsches
eines verurteilten Straftäters.“ Auf der anderen Seite betonten die
Fraktionsvertreterinnen und -vertreter der SP, der FDP, der Grünen, der CVP und der
GLP die Wichtigkeit einer Härtefallklausel, die wenigstens einen minimalen
richterlichen Ermessensspielraum sicherstellt.

Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen worden war, beschäftigte sich die
grosse Kammer im ersten Block der Detailberatung mit den Voraussetzungen für die
Anordnung der Tätigkeitsverbote. Sie hatte hier in drei Fragen über Minderheitsanträge
ihrer vorberatenden Rechtskommission zu befinden. Erstens wollte eine Minderheit
Arslan (basta, BS) bei der Definition des Begriffs „Kinder“ dem Ständerat folgen. Dieser
hatte beschlossen, dass nur Anlasstaten, die an Kindern unter 16 Jahren begangen
worden sind, automatisch zu einem lebenslangen Verbot von Berufen und Tätigkeiten
mit Kontakt zu Minderjährigen führen sollen. Im Gegensatz dazu beantragte die
Kommissionsmehrheit, sich an den bundesrätlichen Entwurf zu halten und die
Altersgrenze bei 18 Jahren festzusetzen – wie sie im geltenden Recht, namentlich im
Bundesgesetz über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und Rayonverbot, schon
bestehe. Breiten Zuspruch erhielt der Antrag Arslan jedoch nur aus den Fraktionen der
Grünen und der FDP, womit der Minderheitsantrag wuchtig verworfen wurde und der
Nationalrat sich in dieser Sache dem Bundesrat anschloss. Zweitens beantragte eine
Minderheit Guhl (bdp, AG), die Antragsdelikte Exhibitionismus und sexuelle Belästigung
wieder in den Katalog der Anlasstaten für ein zwingendes, lebenslängliches
Tätigkeitsverbot aufzunehmen – und zwar bei Minderjährigen wie auch bei
Erwachsenen. Obwohl dieses Ansinnen eigentlich dem ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates entsprochen hätte, empfahl Bundesrätin Sommaruga, den Antrag Guhl
abzulehnen und der Kommissionsmehrheit zu folgen. Das Konzept des Ständerates sei
in diesem Punkt überzeugend und es mache durchaus Sinn, die beiden leichten
Straftatbestände aus dem Deliktkatalog auszuschliessen. Die Unterstützung der
geschlossenen SVP-, BDP- und CVP-Fraktionen reichte zusammen mit vereinzelten
weiteren Stimmen dennoch aus, um dem Minderheitsantrag Folge zu geben und den
Beschluss des Ständerates zu kippen. Als Drittes stimmte der Nationalrat über einen
Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH) ab, der auch den Straftatbestand der Pornografie zum
Eigenkonsum wieder in den Katalog von Anlasstaten einfügen wollte. Diesmal sprach
sich auch Bundesrätin Sommaruga für die Rückkehr zum bundesrätlichen Entwurf aus,
die dann mit ähnlichen Mehrheitsverhältnissen wie zuvor auch beschlossen wurde.

Der zweite Block beinhaltete die Ausnahmebestimmungen, die Überprüfung der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2017
KARIN FRICK
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Tätigkeitsverbote und alle restlichen Bestimmungen. Hier beantragte eine Minderheit
um Natalie Rickli (svp, ZH), die Härtefallklausel ganz aus dem Gesetz zu streichen; die
vom Ständerat eingefügte explizite Ausnahmebestimmung für Fälle einvernehmlicher
Jugendliebe genüge vollends. Mit 101 zu 73 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich
der Nationalrat jedoch für die Beibehaltung der Härtefallklausel aus. Dagegen stimmten
neben der geschlossenen SVP-Fraktion die Mehrheit der BDP-Fraktion sowie
Vereinzelte aus den Fraktionen der FDP, CVP und SP. Eine weitere Kampfabstimmung
gab es zur Frage der Überprüfungsmöglichkeit bei lebenslänglichen Tätigkeitsverboten.
Während die Kommissionsmehrheit dem Ständerat folgen und keine
Überprüfungsmöglichkeit vorsehen wollte, beantragte eine Minderheit Tschäppät (sp,
BE), die bundesrätliche Lösung mit Überprüfungsmöglichkeit nach 10 Jahren für nicht
pädophile Täter zu übernehmen. Eine zweite Minderheit Bauer (fdp, NE) legte indes
einen Kompromissvorschlag dar, wonach ein lebenslanges Tätigkeitsverbot
grundsätzlich nicht aufgehoben werden kann, es sei denn ein unabhängiges Gutachten
stellt fest, dass kein Risiko mehr besteht. Mit dieser Formulierung sollte ein Konflikt mit
der EMRK vermieden werden. Im Rat scheiterten beide Minderheitsanträge deutlich am
Widerstand der SVP- BDP-, GLP- und CVP-Fraktionen. Ein Einzelantrag Nidegger (svp,
GE), der die explizite Ausnahmebestimmung für die Jugendliebe streichen wollte, blieb
chancenlos. Bei allen übrigen Bestimmungen folgte der Nationalrat den Anträgen seiner
Kommissionsmehrheit und schloss sich damit im Grossen und Ganzen dem Beschluss
des Ständerates an. Einstimmig nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung an und gab sie damit zurück an den Ständerat zur
Differenzbereinigung. 3

Die Differenzbereinigung im Gesetzgebungsprojekt zur Umsetzung der Pädophilen-
Initiative wurde zu Beginn der Frühjahrssession 2018 vom Ständerat in Angriff
genommen. Als Erstes widmete sich die Kantonskammer der Frage, wo die Altersgrenze
bei Anlasstaten liegen sollte, damit sie zu einem zwingenden, lebenslangen Verbot von
Tätigkeiten mit Minderjährigen führen. Die vorberatende RK-SR wollte mehrheitlich am
eigenen Beschluss festhalten und die Altersgrenze bei 16 Jahren ansetzen. Somit
würden nur an Kindern unter 16 Jahren begangene Anlasstaten automatisch zu einem
lebenslangen Tätigkeitsverbot im Kontakt mit Minderjährigen führen. Demgegenüber
würden Anlasstaten an über 16-jährigen, besonders schutzbedürftigen Jugendlichen in
ein Tätigkeitsverbot im Kontakt mit besonders schutzbedürftigen Erwachsenen
münden. Wer sich an über 16-Jährigen vergehe, sei nicht unbedingt pädophil und dem
müsse daher auch nicht zwingend verboten werden, Tätigkeiten mit Kontakt zu
Minderjährigen auszuüben. Durch diese Regelung sollte die Verhältnismässigkeit besser
gewahrt werden als durch die vom Nationalrat festgelegte Altersgrenze bei 18 Jahren.
Sich dem nationalrätlichen Beschluss anzuschliessen, dies beantragte indes eine
Minderheit Engler (cvp, GR). Es mache keinen Sinn, dass für die Opfer von Anlasstaten
eine andere Alterslimite gelte als für den Personenkreis, den das Tätigkeitsverbot
schützen soll. Mit einem äusserst knappen Entscheid von 22 zu 21 Stimmen bei einer
Enthaltung folgte der Ständerat der Minderheit und schloss sich damit dem Beschluss
des Nationalrates an, der im Übrigen auch dem Vorschlag des Bundesrates entsprach.

Der zweite Diskussionspunkt in der kleinen Kammer war der Katalog von Anlasstaten,
die automatisch ein lebenslanges Tätigkeitsverbot nach sich ziehen sollen. Der
Nationalrat hatte hier die Straftatbestände der sexuellen Belästigung, des
Exhibitionismus sowie der Pornografie zum Eigenkonsum wieder eingefügt, nachdem
sie der Ständerat anfänglich aus dem bundesrätlichen Entwurf gestrichen hatte. Die
Kommissionsmehrheit beantragte ihrem Rat nun, an seinem Beschluss festzuhalten und
die Delikte wieder aus dem Katalog zu streichen, da „blosse“ Übertretungen und
Antragsdelikte keine Grundlage für ein zwingendes, lebenslanges Tätigkeitsverbot sein
sollten. Dieselbe Minderheit Engler wollte hingegen auch hier dem Nationalrat folgen
und den Deliktkatalog wie vom Bundesrat vorgeschlagen belassen. Um das
Hauptanliegen der Kommissionsmehrheit, die Verhältnismässigkeit, müsse man nicht an
dieser Stelle besorgt sein – dafür gebe es die Ausnahmebestimmung. Die kleine Kammer
hiess auch hier den Minderheitsantrag mit knapper Mehrheit gut und beseitigte damit
diese Differenz.

Drittens befasste sich der Ständerat nochmals mit der Spezialausnahme für Fälle der
Jugendliebe, die er ursprünglich eingefügt hatte und die der Nationalrat gutgeheissen
hatte. Die Kommissionsmehrheit beantragte ihrem Rat jetzt aber, die Spezialausnahme
zu streichen, da sie Abgrenzungsschwierigkeiten zur allgemeinen Härtefallklausel
befürchtete, welche vom Nationalrat ebenfalls bestätigt worden war. Diese decke auch
Fälle der Jugendliebe ab, weshalb keine Notwendigkeit für die Spezialausnahme mehr

BUNDESRATSGESCHÄFT
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bestehe, unterstützte Bundesrätin Simonetta Sommaruga den Antrag der
Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Vonlanthen (cvp, FR) legte hingegen Wert
darauf, die Jugendliebe ausdrücklich im Gesetz erwähnt zu wissen, und beantragte die
Beibehaltung der entsprechenden Bestimmung. Mit 39 zu 4 Stimmen folgte der
Ständerat deutlich dem Mehrheitsantrag und strich die Spezialausnahme wieder aus
dem Gesetzestext. Zum Schluss hiess die Ständekammer noch die durch die
vorhergehenden Entscheidungen notwendig gewordenen Änderungen im Bundesgesetz
über das Strafregister-Informationssystem VOSTRA gut. Mit zwei verbleibenden
Differenzen ging die Vorlage damit wieder an den Nationalrat. 4

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Die Frauen sind auch nach den eidgenössischen Wahlen vom Herbst des Berichtsjahres
im Parlament noch signifikant untervertreten. Der Anteil an Ständerätinnen in der
kleinen Kammer liegt nach den Wahlen bei 19.6 Prozent. Im Gegensatz zur
vorangehenden Legislatur verloren die Frauen einen Sitz und haben nun neun
Ständeratsmandate inne. Im Nationalrat sind 29 Prozent aller Politiker weiblichen
Geschlechts. Der Frauenanteil nahm damit – verglichen mit den Wahlen 2007 –
ebenfalls um einen Sitz auf 58 Sitze ab. Von den Bundesratsparteien verfügt die SP mit
beinahe der Hälfte aller Mandate (45.7%) über den grössten Anteil an Frauen im
Nationalrat. Bei der CVP sind rund ein Drittel der Sitze in Frauenhand (32.1%), gefolgt
von der FDP (23.3%) und der BDP (22.2%). Bei der im Nationalrat stärksten Partei, der
SVP, sind lediglich 6 von 54 Sitzen von Nationalrätinnen besetzt. Bei der Grünen Partei
der Schweiz und den Grünliberalen gingen 6 von 15 respektive 4 von 12
Nationalratsmandaten an Politikerinnen. In der Exekutive sind neu, nach dem Rücktritt
von Micheline Calmy-Rey (sp, GE), welche von Alain Berset (sp, FR) ersetzt wurde, und
nach den Gesamterneuerungswahlen von Anfang Dezember mit Doris Leuthard (cvp,
AG), Simonetta Sommaruga (sp, BE) und Eveline Widmer-Schlumpf (bdp, GR) noch drei
Frauen vertreten. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 23.12.2011
ANITA KÄPPELI

Le Conseil des Etats s'est prononcé sur le projet de modification de la loi sur l'égalité,
tel qu'amendé par le Conseil national. L'UDC avait réussi à convaincre les reste du
conseil national pour que le contrôle de l'égalité ne s'applique qu'aux entreprises à
partir de 100 postes équivalents à un plein temps, et non plus 100 emplois. La
conseillère nationale Simonetta Sommaruga a souligné que cette mesure serait
contraire au but du projet, les postes à temps partiel étant très souvent occupés
justement par des femmes. La chambre haute a donc refusé cette modification du
projet, mais a accepté l'autre proposition de l'UDC au national, à savoir de retirer les
postes d'apprentissages des statistiques sur l'égalité. 6
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«En théorie, hommes et femmes sont égaux depuis 1971. Dans la pratique, c'est une
autre histoire. Il est temps de concrétiser cette égalité» a déclaré Marina Carobbio,
Première Citoyenne du pays, lors du lancement de la page «Femmes politiques» en
décembre 2018. Elle a rappelé que les femmes ne représentaient que 30% du Conseil
national et 15% du Conseil des Etats, qu'elles étaient peu nombreuses à revêtir des
fonctions dirigeantes, et qu'elles étaient encore victimes d'inégalités salariales, de
discriminations et de violences.
La page web, mise en ligne par les services du Parlement sur le site de l'Assemblé
fédérale, a pour ambition d'«encourager les femmes à se lancer en politique et à suivre
les pionnières qui sont entrées sous la Coupole en 1971». Deux de ces pionnières,
Gabrielle Nanchen et Hanna Sahlfeld-Singer, étaient présentes au vernissage. Elles ont
appelé leurs successeuses à poursuivre la lutte. La Conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga a également pris la parole, au sujet de l'égalité salariale. «37 ans d'attente
(l'égalité salariale a été inscrite dans la Constitution en 1981), c'est trop long», a-t-elle
dit, se réjouissant toutefois du «petit pas» que représentait la modification de la loi sur
l'égalité.
Rédigée en langage inclusif, la page «Femmes politiques» propose diverses
contributions, essais, images d'archives, interviews, s'appuyant sur les procès-verbaux
du Parlement et des documents de la RTS, pour rendre visibles les manifestations du
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Parlement visant à promouvoir l'égalité. 7
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